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(54)  Verfahren  zur  Funkübertragung  in  einem  Gefahren  meldesystem 

(57)  Bei  bekannten  Funkgefahrenmeldeanlagen 
übermitteln  periphere  Elemente  (1)  ihre  Adresse  und 
Melderdaten  an  eine  Zentrale  (2).  Bei  dieser  unidirektio- 
nalen  Übertragung  fehlt  ein  Quittungssignal  als  Bestäti-   ̂ j  
gung  für  den  Datenempfang.  Bidirektional  arbeitende  y   s  
Funkgefahrenmeldeanlagen  mit  Quittungssignalen  ver-  /   /  
brauchen  zuviel  Energie  aufgrund  der  ständigen  Emp-  ^ - « y  
fangsbereitschaft,  so  daß  die  peripheren  Elemente  (1)  /  
nicht  mit  einer  Batterie  über  ausreichend  lange  Zeiten  I 
versorgt  werden  können.  \ 

Auf  Routinesignale  von  den  peripheren  Elementen  \  
(1)  sendet  die  Zentrale  (2)  ein  Quittungssignal,  welches  \ .  
von  sendebereiten  peripheren  Elementen  (1)  als  Start-  ; 
Signal  zur  Übertragung  von  Melderdaten  an  die  Zentrale  /  
(2)  genutzt  wird.  Bei  mehreren  zur  Verfügung  stehen- 
den  Funkkanälen  werden  in  aufeinanderfolgenden 
Kanalzeitschlitzen  (13)  solange  auf  wechselnden  Funk-  n o o  
kanälen  die  Routinesignale  ausgesendet  und  die  Quit- 
tungssignale  erwartet,  bis  ein  Quittungssignal  in  einem 
Zeitschlitz  mit  Verbindung  (15)  empfangen  wird.  Dieses 
Quittungssignal  empfängt  ein  sendebereites  peripheres 
Element  (1),  welches  auf  demselben  als  frei  erkannten 
Funkkanal  seine  Melderdaten  an  die  Zentrale  (2) 
anschließend  im  nächsten  Zeitschlitz  für  Melderdaten- 
übertragung  (16)  übermittelt. 

Funkgefahrenmeldeanlagen 
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Beschreibung 

[0001]  Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  ein  Verfahren 
zur  Funkübertragung  in  einem  Gefahrenmeldesystem 
gemäß  dem  Oberbegriff  des  Patentanspruchs  1  . 
[0002]  Funkgefahrenmeldeanlagen  umfassen  Melde- 
sensoren,  die  im  Fall  einer  detektierten  Gefahr  (Brand, 
Einbruch)  eine  Gefahrenmeldung  über  eine  Funkver- 
bindung  an  eine  Zentrale  übermitteln,  in  der  zur  Beseiti- 
gung  der  Gefahr  weitere  Maßnahmen  (Alarmierung  der 
Feuerwehr  bzw.  der  Polizei)  eingeleitet  werden.  Die 
Meldesensoren  umfassen  dabei  eine  Sende-  und  Emp- 
fangseinrichtung  und  sollen  für  einen  Einsatz  an  unzu- 
länglichen  Orten  möglichst  autark,  d.h.  mit  einer 
Batterie  und  nicht  durch  einen  Kabelanschluß  an  einem 
Stromnetz  betrieben  werden.  Dafür  sind  alle  Kompo- 
nenten  des  Meldesensors  möglichst  stromsparend  aus- 
zulegen,  und  die  Komponenten  sollten  auch  nur  zu 
bestimmten  Zeiten  eingeschaltet  werden  und  nicht 
ständig  im  Betrieb  sein.  Auch  weitere  periphere  Ele- 
mente,  wie  zum  Beispiel  Bedienfelder,  sollen  mit  einer 
Zentrale  über  eine  Funkübertragung  kommunizieren 
können,  und  sind  daher  wie  die  Meldesensoren  ent- 
sprechend  stromsparend  auszulegen. 
[0003]  Aus  WO  92/22883  ist  ein  Alarmsystem 
bekannt,  in  dem  batteriegespeiste  Brandmelder  und 
Einbruchsmelder  über  eine  Funkübertragung  ihre 
jeweilige  Adresse,  die  gemessenen  Daten  der  Brand- 
oder  Einbruchsmelder  sowie  Daten  über  die  Restener- 
gie  der  Batterien  an  eine  Zentrale  übermitteln.  Solche 
unidirektionale  Systeme  eignen  sich  höchstens  für 
Anlagen  mit  sehr  geringen  Risiken.  Um  Energie  zu  spa- 
ren,  sind  die  Melder  nur  mit  einem  Sender  ausgerüstet 
und  melden  sich  nur  selten  (zum  Beispiel  einmal  alle  24 
Stunden)  bei  der  Zentrale.  Sie  sind  nicht  in  der  Lage, 
gezielt  nach  freien  Funkkanälen  zu  suchen,  um  auch 
bei  besetzten  Funkkanälen  eine  Übertragung  zu 
gewährleisten.  Da  die  Melder  keine  Quittungen  empfan- 
gen  können,  kann  ein  fehlerfreier  Informationstransport 
nicht  sichergestellt  werden. 
[0004]  Bei  bekannten  bidirektionalen  Systemen  ist 
aufgrund  der  Möglichkeit,  Quittungen  empfangen  zu 
können,  der  fehlerfreie  Informationstransport  sicherge- 
stellt.  Der  Energieverbrauch  dieser  Systeme  liegt  aller- 
dings  noch  viel  zu  hoch,  da  beispielsweise  die 
Empfänger  ständig  eingeschaltet  sein  müssen.  Außer- 
dem  sind  die  Reaktionszeiten,  d.h.  die  Zeit,  die  eine 
Meldung  vom  Melder  bis  zur  Zentrale  benötigt,  oftmals 
viel  zu  lang. 
[0005]  Es  ist  daher  Aufgabe  der  Erfindung,  ein  strom- 
sparendes  Verfahren  zur  Funkübertragung  in  einem 
Gefahrenmeldesystem  anzugeben,  das  die  Überwa- 
chung  der  zugehörigen  peripheren  Elemente  in  mög- 
lichst  kurzen  Zeitintervallen  gewährleistet. 
[0006]  Die  Aufgabe  wird  erfindungsgemäß  mit  einem 
Verfahren  der  eingangs  genannten  Art  mit  den  kenn- 
zeichnenden  Merkmalen  des  Patentanspruchs  1  gelöst. 
[0007]  Im  erfindungsgemäßen  Verfahren  wird  in  vor- 

teilhafter  Weise  eine  bidirektionale  Übertragung  sicher- 
gestellt,  die  zum  einen  eine  Überwachung  und  eine 
Synchronisierung  der  zugehörigen  peripheren  Ele- 
mente  in  möglichst  kurzen  Zeitintervallen  wie  auch 

5  einen  geringen  Energieverbrauch  beinhaltet,  da  Sende- 
und  Empfangseinrichtungen  der  peripheren  Elemente 
nur  für  den  kurzen  Moment  der  Systemintegritätsüber- 
prüfung  bzw.  für  den  Moment  der  Übertragung  von  Mei- 
derdaten  eingeschaltet  sind.  Ein  sendebereites 

10  peripheres  Element,  welches  beispielsweise  neue 
Brandmeldedaten  detektiert  hat,  wertet  den  Funkver- 
kehr  zwischen  den  anderen  peripheren  Elementen  und 
der  Zentrale  so  aus,  daß  es  nach  Empfang  eines  Quit- 
tungssignals  der  Zentrale  an  irgendeines  der  anderen 

15  peripheren  Elemente  seine  eigenen  Daten  an  die  Zen- 
trale  weiterleitet,  da  aufgrund  des  empfangenen  Quit- 
tungssignals  eine  funktionierende  Gefahrenmeldean- 
lage  vorliegt.  Somit  ist  in  vorteilhafter  Weise  eine 
schnelle  Übertragung  von  Melderdaten  vom  peripheren 

20  Element  an  die  Zentrale  sichergestellt,  damit  die  Zen- 
trale  schnell  entsprechende  Maßnahmen  zur  Bekämp- 
fung  der  detektierten  Gefahr  einleitet. 
[0008]  Besonders  vorteilhaft  ist  die  Ausgestaltung 
nach  Patentanspruch  2,  wobei  bei  einzelnen  besetzten 

25  Funkkanälen  das  periphere  Element  die  Übertragungs- 
kanäle  so  lange  wechselt,  bis  es  von  der  Zentrale  ein 
Quittungssignal  auf  einem  freien  Funkkanal  erhält.  Ein 
sendebereites  peripheres  Element  überträgt  dann  nach 
Empfang  dieses  Quittungssignal  seine  eigenen  Daten 

30  auf  dem  durch  das  Quittungssignal  als  frei  erkannten 
Funkkanal  an  die  Zentrale. 
[0009]  In  der  vorteilhaften  Ausgestaltung  nach  Patent- 
anspruch  3  ist  zusätzlich  ein  Notkanal  vorgesehen,  auf 
dem  die  peripheren  Elemente  Daten  zur  Zentrale  sen- 

35  den  können,  wenn  im  Normalbetrieb  keine  freien  Funk- 
kanäle  zur  Verfügung  stehen. 
[0010]  Die  weitere  Ausgestaltung  nach  Patentan- 
spruch  4  besitzt  den  zusätzlichen  Vorteil,  daß  im  über- 
tragenen  Quittungssignal  der  Grundkanal  identifiziert 

40  wird,  der  in  jedem  Melderzeitschlitz  während  des  ersten 
Kanalzeitschlitzes  benutzt  wird.  Durch  die  Identifikation 
kann  ein  peripheres  Element  mit  der  Systemuhr  syn- 
chronisiert  werden. 
[001  1  ]  In  der  vorteilhaften  Ausgestaltung  nach  Patent- 

es  anspruch  5  wird  durch  die  mit  dem  Signal  zur  Systemin- 
tegritätsüberprüfung  übertragene  Adresse  des 
einzelnen  peripheren  Elements  die  Systemintegrität 
noch  besser  überwacht. 
[0012]  In  vorteilhafter  Weise  lassen  sich  mehrere 

so  Funk-Gefahrenmeldesysteme  nebeneinander  betrei- 
ben,  wenn  nach  Patentanspruch  6  die  den  jeweiligen 
Funk-Gefahrenmeldesystemen  zugeordneten  Funkka- 
näle  unterschiedlich  sind. 
[0013]  In  einer  vorteilhaften  Ausgestaltung  nach 

55  Patentanspruch  7  sind  auch  die  den  jeweiligen  Funk- 
Gefahrenmeldesystemen  zugeordneten  Funkkanäle  so 
angeordnet,  daß  sie  sich  bei  einem  Wechsel  der  Funk- 
kanäle  in  den  Systemen  nicht  gegenseitig  stören. 
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[0014]  Nach  Anspruch  8  ist  in  vorteilhafter  Weise  ein 
Notkanal  vorgesehen,  auf  dem  Melderdaten  übertragen 
werden,  falls  im  Normalbetrieb  keine  Übertragung  erfol- 
gen  konnte. 
[0015]  In  einer  vorteilhaften  Ausgestaltung  nach 
Patentanspruch  9  wird  ein  Kollisionsauflösungsverfah- 
ren  vorgeschlagen,  falls  mehrere  periphere  Elemente 
gleichzeitig  versuchen,  ihre  Meßdaten  an  die  Zentrale 
zu  übertragen.  Durch  das  Kollisionsauflösungsverfah- 
ren  ist  sichergestellt,  daß  auch  in  diesem  Fall  eine  ein- 
deutige  Identifizierung  der  peripheren  Elemente  und 
damit  eine  eindeutige  Übertragung  sichergestellt  ist. 
[001  6]  Gemäß  Patentanspruch  1  0  wird  in  vorteilhafter 
Weise  ein  Prioritätssignal  von  sendebereiten  periphe- 
ren  Elementen  mit  ausgesendet,  damit  wichtige  Daten 
schneller  zur  Zentrale  übertragen  werden. 
[0017]  Eine  Abfrage  von  einzelnen  peripheren  Ele- 
menten  durch  die  Zentrale  wird  in  einer  bevorzugten 
Ausgestaltung  des  Verfahrens  gemäß  Anspruch  11 
sichergestellt,  dadurch  können  beispielsweise  in  Gefah- 
renfällen  auch  Melder  als  periphere  Elemente  „sicher- 
heitshalber"  auf  ihre  Daten  abgefragt  werden,  ohne  daß 
diese  Melder  von  sich  aus  eine  Übertragung  gestartet 
hätten.  Sind  die  Meßwerte  beispielsweise  erhöht, 
haben  aber  den  zur  Übertragung  nötigen  Schwellwert 
noch  nicht  erreicht,  so  läßt  sich  anhand  dieser  Abfrage 
doch  ein  genaueres  Bild  über  die  Ausbreitung  des 
Schadens  gewinnen. 
[0018]  An  besonders  kritischen  Punkten  eingesetzte 
Melder  als  periphere  Elemente  können  in  der  vorteilhaf- 
ten  Ausgestaltung  des  Verfahrens  gemäß  Anspruch  12 
auch  häufiger  abgefragt  werden,  als  nur  in  den  ihnen 
zugewiesenen  Melderzeitschlitzen.  Dadurch  läßt  sich 
die  Gefahrenmeldeanlage  individueller  konfigurieren. 
[0019]  In  einem  Ausführungsbeispiel  wird  die  Erfin- 
dung  anhand  der  Figuren  der  Zeichnung  näher  erläu- 
tert.  Dabei  zeigen 

Figur  1  den  schematischen  Aufbau  eines  Funkge- 
fahrenmeldesystems, 

Figur  2  das  Übertragungsschema  zwischen  peri- 
pheren  Elementen  und  einer  Zentrale, 

Figur  3  den  zeitlichen  Ablauf  in  der  Übertragung 
zwischen  einem  peripheren  Element  und 
der  Zentrale, 

Figur  4  schematisch  das  Wechseln  der  Funkkanäle 
und 

Figur  5  ein  Zeitschema  zur  Übertragung  der  Daten 
zwischen  dem  peripherem  Element  und  der 
Zentrale  zur  Systemintegritätsüberprüfung. 

[0020]  In  Figur  1  sind  schematisch  die  Komponenten 
zur  Funkübertragung  zwischen  einem  peripheren  Ele- 
ment  1  und  einer  Zentrale  2  über  eine  Funkübertra- 
gungsstrecke  3  dargestellt,  wobei  die  Funkübertragung 
zwischen  einer  melderseitigen  Antenne  4  und  einer 
zentralenseitigen  Antenne  5  erfolgt.  Die  melderseitige 
Antenne  4  ist  dabei  über  ein  melderseitiges  Funkmodul 

6  mit  einer  Detektionseinrichtung  7  im  peripheren  Ele- 
ment  1  verbunden.  Die  Detektionseinrichtung  7  ist 
dabei  beispielsweise  Infrarotmelder  zur  Einbruchsde- 
tektion  oder  als  Rauch-  oder  Wärmesensoren  zur 

5  Branderkennung  ausgebildet.  Auch  Bedienelemente 
sind  als  periphere  Elemente  1  vorgesehen,  die  Detekti- 
onseinrichtung  7  dient  in  diesem  Fall  zum  Beispiel  zum 
Detektiereren  von  am  Bedienelement  eingegebenen 
Befehlen,  die  an  die  Zentrale  2  übermittelt  werden  sol- 

10  len.  Auf  Zentralenseite  ist  die  zentralenseitige  Antenne 
5  mit  dem  zentralenseitigen  Funkmodul  8  und  dieses 
wiederum  mit  einer  Verarbeitungseinrichtung  9  verbun- 
den,  in  der  die  weitere  Bearbeitung  der  Gefahrenmel- 
dung  erfolgt.  So  kann  beispielsweise  im  Falle  eines 

15  Brandes  die  Feuerwehr  alarmiert,  eventuelle  Feuer- 
schutztüren  geschlossen  und  ein  Alarmsignal  in  einem 
Gebäude  ausgelöst  werden. 
[0021  ]  In  Figur  2  ist  dargestellt,  daß  beispielsweise  30 
periphere  Elemente  1  mit  einer  Zentrale  2  über  Funk- 

20  Übertragungsstrecken  3  verbunden  sind.  Im  Verfahren 
werden  nun  den  einzelnen  peripheren  Elementen  1 
feste  Melderzeitschlitze  10  zugeordnet,  in  denen  die 
Systemintegritätsüberprüfung  zwischen  dem  periphe- 
ren  Element  1  und  der  Zentrale  2  abläuft.  Bei  einer  Zeit- 

25  dauer  von  einer  Sekunde  pro  Melderzeitschlitz  wird 
beispielsweise  sichergestellt,  daß  die  vollständige 
Systemintegritätsüberprüfung  alle  30  Sekunden  erfolgt. 
Im  Rahmen  der  Systemintegritätsüberprüfung  erfolgt 
auch  eine  Synchronisation  der  einzelnen  peripheren 

30  Elemente  1  mit  einer  nicht  dargestellten  Systemuhr  der 
Zentrale  2. 
[0022]  In  Figur  3  ist  die  Kommunikation  zwischen  dem 
peripherem  Element  1  und  der  Zentrale  2  anhand  einer 
genaueren  Aufteilung  des  Melderzeitschlitzes  10  darge- 

35  stellt.  Dabei  wird  der  einzelne  Melderzeitschlitz  10  teil- 
weise  in  mehrere  Kanalzeitschlitze  13  aufgeteilt. 
Innerhalb  des  ersten  Kanalzeitschlitzes  versucht  das 
periphere  Element  1  ein  Routinesignal  an  die  Zentrale  2 
auf  einem  ersten  Funkkanal  als  Grundkanal  abzuset- 

40  zen.  Empfängt  die  Zentrale  2  dieses  Routinesignal,  so 
sendet  sie  ein  Quittungssignal  auf  dem  gleichen  Funk- 
kanal  aus,  welches  vom  peripheren  Element  1  empfan- 
gen  werden  soll.  Gelingt  es  dem  peripheren  Element  1 
in  einem  Zeitschlitz  ohne  Verbindung  14  nicht,  das 

45  erwartete  Quittungssignal  zu  empfangen,  wird  im  näch- 
sten  Kanalzeitschlitz  der  Funkkanal  gewechselt,  und 
erneut  ein  Routinesignal  vom  peripheren  Element  1  an 
die  Zentrale  2  übertragen.  Dieses  Verfahren  geschieht 
so  lange,  bis  ein  Quittungssignal  von  der  Zentrale  2 

so  erfolgreich  an  das  periphere  Element  1  übertragen  wird. 
Dadurch  hat  sich  der  entsprechende  Funkkanal  als 
geeignet  für  die  Übertragung  herausgestellt.  Der 
Grundkanal  kann  für  alle  peripheren  Elemente  1  eines 
Gefahrenmeldesystems  gleich  sein.  Wird  in  diesem  Fall 

55  zusammen  mit  dem  Quittungssignal  eine  Identifikation 
des  Grundkanals  übertragen,  dann  wird  sich  ein  außer 
Takt  geratenes  peripheres  Element  1,  welches  das 
Quittungssignal  empfängt,  wieder  mit  der  Systemuhr 

3 



5 EP  0  911  775  A2 6 

synchronisieren. 
[0023]  Ein  sendebereites  peripheres  Element  1  ,  das 
beispielsweise  aufgrund  einer  detektierten  Gefahr  oder 
der  Änderung  von  Parameterdaten  an  einer  Bedienein- 
richtung  Melderdaten  an  die  Zentrale  2  zu  übermitteln 
hat,  wertet  den  Funkverkehr  zwischen  den  anderen 
peripheren  Elementen  1  und  der  Zentrale  2  aus.  Das 
Quittungssignal  in  einem  Zeitschlitz  mit  Verbindungen 
15  stellt  dabei  die  Sendefreigabe  für  alle  anderen  sen- 
debereiten  peripheren  Elemente  1  des  Systems  dar. 
Nachdem  das  sendebereite  periphere  Element  1  das 
Quittungssignal  empfangen  hat,  sendet  es,  frühestens 
zum  Zeitpunkt  des  nächsten  Kanalzeitschlitzes  ein 
Anforderungssignal  auf  dem  als  frei  erkannten  Funkka- 
nal  an  die  Zentrale  2.  Nachdem  die  Zentrale  2  das 
Anforderungssignal  empfangen  hat,  sendet  sie  ein  wei- 
teres  Quittungssignal  an  das  sendebereite  periphere 
Element  1  ,  welches  nach  Empfang  des  weiteren  Quit- 
tungssignal  mit  der  Übertragung  der  Melderdaten  an 
die  Zentrale  beginnt.  Nach  Empfang  der  Melderdaten 
sendet  die  Zentrale  ein  Bestätigungssignal,  daß  die 
Melderdaten  übertragen  wurden.  Der  Funkkanal  wird 
beibehalten  und  nicht  mehr  gewechselt,  da  er  als  frei 
erkannt  wurde.  Durch  dieses  Verfahren  ist  sicherge- 
stellt,  daß  ein  sendebereites  peripheres  Element  1  mit 
der  Zentrale  2  innerhalb  der  Zeit  für  einen  Melderzeit- 
schlitz  10  seine  Daten  an  die  Zentrale  2  übermittelt.  Ein 
sendebereites  peripheres  Element  1  braucht  daher 
nicht  zu  warten,  bis  es  mit  seinem  ihm  zugeordneten 
Melderzeitschlitz  10  an  der  Reihe  ist. 
[0024]  Gelingt  es  nicht,  auf  diese  Art  und  Weise  einen 
freien  Funkkanal  zu  identifizieren,  ist  im  Melderzeit- 
schlitz  ein  Zeitschlitz  1  7  für  einen  Notkanal  vorgesehen, 
der  auf  einem  fest  vorgegebenen  Frequenzbereich 
arbeitet.  In  diesem  Notkanal  kann  das  periphere  Ele- 
ment  1  gegebenenfalls  direkt  eine  Nachricht  an  die  Zen- 
trale  2  senden,  da  aufgrund  internationaler 
Übereinkommen  dieser  Frequenzbereich  nur  zu  0,1% 
der  zur  Verfügung  stehenden  Zeit  benutzt  werden  darf 
(1000s-Funkkanal),  und  daher  als  frei  angenommen 
wird. 
[0025]  Senden  mehr  als  ein  peripheres  Element  1 
gleichzeitig  ein  Anforderungssignal  auf  dem  als  frei 
erkannten  Funkkanal  an  die  Zentrale  2,  so  sind  zwei 
Fälle  zu  unterscheiden,  die  jeweils  unterschiedlich 
behandelt  werden.  Im  ersten  Fall,  wenn  die  Zentrale  2 
das  Anforderungssignal  eines  der  mehreren  peripheren 
Element  1  identifiziert  hat,  sendet  die  Zentrale  das  Quit- 
tungssignal  an  dieses  identifizierte  periphere  Element 
1  ,  welches  anschließend  seine  Daten  an  die  Zentrale  2 
übermittelt.  Die  weiteren  peripheren  Elemente  1,  die 
kein  Quittungssignal  empfangen  haben,  haben  im  näch- 
sten  Melderzeitschlitz  10  die  nächste  Gelegenheit  zum 
Senden  ihrer  Daten.  Im  zweiten  Fall,  wenn  die  Zentrale 
2  kein  Anforderungssignal  eindeutig  identifizieren  kann, 
unterbleibt  das  Quittungssignal.  Die  sendebereiten  peri- 
pheren  Elemente  1  verwenden  beim  Ausbleiben  des 
Quittungssignal  ein  sogenanntes  Kollisionsauflösungs- 

verfahren.  Dabei  senden  die  sendebereiten  peripheren 
Elemente  1  in  einem  den  einzelnen  peripheren  Ele- 
mente  1  fest  zugeordneten  Zeitintervall,  mit  einer  Länge 
von  ungefähr  10  ms,  innerhalb  des  bewußten  Melder- 

5  zeitschlitzes  ihr  Anforderungssignal.  Dadurch  werden 
die  Anforderungssignale  unterschiedlicher  peripherer 
Elemente  1  zwangsläufig  zeitlich  aufgelöst  in  der  Zen- 
trale  2  empfangen.  Die  Zentrale  2  kann  nun  ein  Quit- 
tungssignal  an  eines  der  sendebereiten  peripheren 

10  Elemente  1  übertragen,  welches  nach  dem  Empfang 
des  Quittungssignals  seine  Daten  an  die  Zentrale  2 
überträgt.  Für  die  Rangfolge  der  Abfrage  ist  dabei  bei- 
spielsweise  in  den  Anforderungssignalen  ein  Prioritäts- 
signal  enthalten,  welches  wichtige  von  weniger 

15  wichtigen  Meldungen  trennt. 
[0026]  Eine  Anforderung  auf  Übertragung  der  aktuel- 
len  Daten  eines  ausgewählten  peripheren  Elementes  1 
durch  die  Zentrale  2  wird  durch  ein  im  Quittungssignal 
enthaltenes  zentralenseitiges  Anforderungssignal  reali- 

20  siert.  Dieses  zentralenseitige  Anforderungssignal  weist 
das  abzufragende  periphere  Element  1  darauf  hin,  daß 
direkt  anschließend  eine  Abfrage  von  bestimmten  ele- 
mentspezifischen  Daten  zu  erwarten  ist.  Der  Empfän- 
ger  des  abzufragenden  peripheren  Elements  1  bleibt 

25  eingeschaltet  und  die  Zentrale  2  übermittelt  die 
Anfrage,  woraufhin  das  periphere  Element  1  die  abge- 
fragten  Daten  an  die  Zentrale  2  überträgt.  Durch  dieses 
Verfahren  ist  es  beispielsweise  möglich,  die  Daten  von 
Gefahrenmeldern  als  periphere  Elemente  1  abzufra- 

30  gen,  ohne  daß  die  Melder  selbst  ihre  Daten  übertragen 
hätten.  Dadurch  ist  aufgrund  von  ermittelten  Zusam- 
menhängen  zwischen  den  verschiedenen  Gefahren- 
meldern  die  Gefahrensituation  besser  einschätzbar. 
[0027]  Zusätzlich  werden  ausgewählte  Melder  so  aus- 

35  gestattet,  daß  sie  ihre  Empfänger  häufiger  einschalten, 
um  den  Funkverkehr  außerhalb  des  ihnen  zugewiese- 
nen  Melderzeitschlitzes  10  zu  überwachen.  Diese  aus- 
gewählten  peripheren  Elemente  1  können  dann  auch 
häufiger  mit  Hilfe  der  zentralenseitigen  Anforderung 

40  abgefragt  werden,  was  beispielsweise  bei  besonders 
zeitkritischen  Überwachungsaufgaben  hilfreich  ist. 
[0028]  Wie  in  Figur  4  dargestellt  ist,  wird  das  für  die 
Übertragung  vorgesehene  Frequenzband  20  in  meh- 
rere  Funkkanäle  eingeteilt.  Werden  mehrere  Gefahren- 

es  meldesysteme  in  unmittelbarer  Nähe  zueinander 
betrieben,  so  ist  es  ratsam,  die  Funkkanäle,  auf  denen 
die  unterschiedlichen  Funkgefahrenmeldesysteme  mit 
ihren  peripheren  Elementen  1  kommunizieren,  unter- 
schiedlich  zu  wählen.  So  gibt  es  im  Frequenzband  20 

so  einen  Grundkanal  21  für  ein  erstes  Funksystem  und 
einen  Grundkanal  24  für  ein  zweites  Funksystem.  Ist 
der  Grundkanal  21  für  das  erste  Funksystem  besetzt, 
so  wird,  wie  bereits  geschildert,  ein  erster  Ausweichka- 
nal  22  für  das  erste  Funksystem  und  gegebenenfalls 

ss  werden  weitere  Ausweichkanäle  für  das  erste  Funksy- 
stem  im  Rahmen  des  Melderzeitschlitzes  10  ausgete- 
stet.  Entsprechend  wird  auch  für  das  zweite 
Funksystem  bei  nicht  erfolgter  Übertragung  im  Grund- 
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kanal  24  auf  einen  ersten  Ausweichkanal  25  bzw.  auf 
einen  zweiten  Ausweichkanal  26  für  das  zweite  Funksy- 
stem  ausgewichen.  Die  einzelnen  Funkkanäle  sind 
dabei  in  vorteilhafter  Ausgestaltung  so  gewählt,  daß 
sich  die  einzelnen  Funkkanäle  nicht  dadurch  stören,  5 
daß  sie  eng  benachbart  sind. 
[0029]  Die  in  einem  Kanalzeitschlitz  13  vorgesehene 
Übertragung  ist  in  Figur  5  detailliert  dargestellt.  Nach 
einem  ersten  Zeitschlitz  30  für  einen  eventuell  notwen- 
digen  Toleranzausgleich  30  ist  ein  Zeitschlitz  31  für  das  10 
Routinesignal  vom  peripheren  Element  1  an  die  Zen- 
trale  2  vorgesehen,  an  den  sich  ein  Zeitschlitz  35  für 
das  Quittungssignal  der  Zentrale  2  an  das  periphere 
Element  1  anschließt.  Der  Zeitschlitz  31  für  das  Routi- 
nesignal  vom  peripheren  Element  1  an  die  Zentrale  2  1s 
umfaßt  dabei  zunächst  einen  Zeitschlitz  32  zum  Hoch- 
laufen  des  Senders  des  melderseitigen  Funkmoduls  6, 
einen  Zeitschlitz  33  zum  Übertragen  des  Routinesi- 
gnals  vom  peripheren  Element  1  an  die  Zentrale  sowie 
einen  Zeitschlitz  34  zum  Abschalten  des  Senders.  Der  20 
Zeitschlitz  35  für  das  Quittungssignal  umfaßt  dabei 
einen  Zeitschlitz  36  zum  Anschalten  des  Senders  des 
zentralenseitigen  Funkmoduls  8  sowie  zum  Anschalten 
des  Empfängers  melderseitigen  Funkmoduls  6,  einen 
Zeitschlitz  37  zum  Übertragen  des  Quittungssignals  25 
und  einen  Zeitschlitz  38  zum  Abschalten  des  Senders 
des  zentralenseitigen  Funkmoduls  8  sowie  zum 
Abschalten  des  Empfängers  des  melderseitigen  Funk- 
moduls  6.  Durch  das  jeweilige  Abschalten  der  Sender 
und  des  melderseitigen  Empfängers  wird  ein  stromspa-  30 
render  Betrieb  gewährleistet.  Der  zentralenseitige  Emp- 
fänger  kann  während  der  gesamten  Zeit  angeschaltet 
sein,  da  im  allgemeinen  die  Zentrale  mit  einem  kabelge- 
bundenen  Stromanschluß  ausreichend  mit  Energie  ver- 
sorgt  wird,  oder  auch  zeitlich  parallel  zum  35 
melderseitigen  Sender  ein-  und  ausgeschaltet  werden. 
[0030]  Durch  dieses  Verfahren  lassen  sich  stromspa- 
rend  ausgelegte  periphere  Elemente  1  aufbauen,  deren 
Sende-  und  Empfangseinrichtungen  jeweils  nur  für  den 
kurzen  Moment  der  Systemintegritätsprüfung  mit  der  40 
Synchronisation  der  peripheren  Elemente  1,  oder  für 
den  Fall  einer  gewünschten  Übertragung  von  Daten  an 
die  Zentrale  2  eingeschaltet  sind.  Dadurch  lassen  sich 
beispielsweise  Passiv-Infrarotmelder  oder  optische 
Rauchmelder  ca.  5  Jahre  aus  einer  Batterie  mit  einem  45 
Energieinhalt  von  ca.  10  Wattstunden  (entspricht  4 
Alkali-Mangan-Mignonzellen)  versorgen. 

Patentansprüche 
50 

1  .  Verfahren  zur  Funkübertragung  von  Melderdaten  in 
mindestens  einem  Gefahrenmeldesystem,  bei  dem 
von  peripheren  Elementen  (1)  an  eine  Zentrale  (2) 
Melderdaten  sowie  die  peripheren  Elemente  identi- 
fizierende  Adressen  übermittelt  werden,  damit  die  55 
Zentrale  (2)  aufgrund  der  empfangenen  Meiderda- 
ten  Maßnahmen  zur  Bekämpfung  einer  Gefahr 
steuert,  wobei  die  Übertragung  in  einem  durch  eine 

der  Zentrale  (2)  zugeordneten  Systemuhr  vorgege- 
benen  Zeitrahmen  erfolgt, 
dadurch  gekennzeichnet, 

daß  die  peripheren  Elemente  (1)  in  dem  vorge- 
gebenen  Zeitrahmen  periodisch  in  einem  zuge- 
ordneten  Melderzeitschlitz  (10)  nacheinander 
an  die  Zentrale  (2)  ein  Routinesignal  zur  Über- 
prüfung  der  Systemintegrität  senden, 
daß  die  Zentrale  (2)  nach  Empfang  des  Routi- 
nesignals  ein  Quittungssignal  an  die  periphe- 
ren  Elemente  (1)  zur  Systemsynchronisation 
mit  der  Systemuhr  aussendet, 
daß  ein  sendebereites  peripheres  Element  den 
Funkverkehr  zwischen  den  anderen  periphe- 
ren  Elementen  (1)  und  der  Zentrale  (2)  auf  den 
Empfang  des  Quittungssignals  auswertet, 
und  daß  das  sendebereite  periphere  Element 
anschließend  die  zu  sendenden  Melderdaten 
an  die  Zentrale  (2)  übermittelt. 

2.  Verfahren  zur  Funkübertragung  nach  Anspruch  1  , 
dadurch  gekennzeichnet, 

daß  zur  Kommunikation  der  peripheren  Ele- 
mente  (1)  mit  der  Zentrale  (2)  mehrere  Funkka- 
näle  vorgesehen  sind, 
daß  die  Melderzeitschlitze  (10)  in  Kanalzeit- 
schlitze  (13)  unterteilt  sind,  denen  jeweils  ein 
bestimmter  Funkkanal  zugeordnet  ist, 
daß  das  in  einem  Melderzeitschlitz  ausge- 
wählte  periphere  Element  (1)  während  jedes 
Kanalzeitschlitzes  (13)  auf  dem  zugeordneten 
Funkkanal  ein  Routinesignal  an  die  Zentrale 
(2)  sendet  und  die  Zentrale  (2)  während  dieses 
Kanalzeitschlitzes  (13)  ein  Routinesignal  auf 
dem  zugeordneten  Funkkanal  von  dem  ausge- 
wählten  peripheren  Element  (1)  erwartet  und 
diese  Schritte  fortgeführt  werden  bis  die  Zen- 
trale  das  Routinesignal  empfängt  und  anschlie- 
ßend  ein  Quittungssignal  auf  diesem 
Funkkanal  aussendet,  womit  der  aktuelle  Über- 
tragungsweg  festgelegt  ist, 
daß  das  sendebereite  periphere  Element  (1) 
auf  dem  Funkkanal  ein  Anforderungssignal  an 
die  Zentrale  (2)  sendet,  auf  dem  das  Quittungs- 
signal  ausgesandt  wurde, 
daß  die  Zentrale  (2)  nach  Empfang  des  Anfor- 
derungssignals  ein  weiteres  Quittungssignal 
an  das  sendebereite  periphere  Element  (1) 
sendet, 
und  daß  das  periphere  Element  (1)  nach  Emp- 
fang  des  weiteren  Quittungssignals  seine  Mei- 
derdaten  an  die  Zentrale  (2)  überträgt. 

3.  Verfahren  zur  Funkübertragung  nach  Anspruch  2, 
dadurch  gekennzeichnet, 
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daß  in  dem  Melderzeitschlitz  (10)  neben  den 
Kanalzeitschlitzen  (13)  Zeitschlitze  für  die 
Übertragung  der  Melderdaten  vorgesehen 
sind. 

5 
4.  Verfahren  zur  Funkübertragung  nach  einem  der 

Ansprüche  2  bis  3, 
dadurch  gekennzeichnet, 

daß  im  Quittungssignal  ein  Grundkanal  identifi-  10 
ziert  wird,  der  im  Gefahrenmeldesystem  in 
jedem  Melderzeitschlitz  während  des  ersten 
Kanalzeitschlitzes  zur  Übertragung  des  Rou- 
tine-  und/oder  des  Quittungssignals  benutzt 
wird,  15 
und  daß  das  periphere  Element  (1)  mit  Hilfe 
dieser  zusammen  mit  dem  Quittungssignal 
empfangenen  Identifikation  des  Grundkanals 
mit  der  Systemuhr  synchronisiert  wird. 

20 
5.  Verfahren  zur  Funkübertragung  nach  einem  der 

Ansprüche  1  bis  4, 
dadurch  gekennzeichnet, 

daß  mit  dem  Routinesignal  eine  das  sendende  25 
periphere  Element  (1)  gegenüber  der  Zentrale 
(2)  identifizierende  Adresse  übertragen  wird. 

6.  Verfahren  zur  Funkübertragung  nach  einem  der 
Ansprüche  1  bis  5,  bei  dem  gegebenenfalls  räum-  30 
lieh  benachbarte  voneinander  unabhängig  betrie- 
bene  Funkgefahrenmeldesysteme  mit  eigener 
Zentrale  (2)  und  daran  angeschlossene  periphere 
Elemente  (1)  zu  berücksichtigen  sind, 
dadurch  gekennzeichnet,  35 

daß  die  Funkgefahrenmeldesysteme  vonein- 
ander  verschiedene  Funkkanäle  zur  Kommuni- 
kation  zwischen  den  peripheren  Elementen  (1) 
und  den  Zentralen  (2)  benutzen.  40 

7.  Verfahren  zur  Funkübertragung  nach  Anspruch  6, 
dadurch  gekennzeichnet, 

daß  die  Funkkanäle  unterschiedlicher  Funkge-  45 
fahrenmeldesysteme  so  angeordnet  werden, 
daß  bei  einem  Wechsel  der  Funkkanäle  wäh- 
rend  des  Betriebs  ein  für  eine  störfreie  Übertra- 
gung  vorgegebener  Kanalabstand  zwischen 
den  Funkkanälen  der  unterschiedlichen  Funk-  50 
gefahrenmeldesysteme  eingehalten  wird. 

8.  Verfahren  zur  Funkübertragung  nach  einem  der 
Ansprüche  2  bis  7, 
dadurch  gekennzeichnet,  55 

daß  am  Ende  des  Melderzeitschlitzes  (10)  ein 
Zeitschlitz  (17)  für  einen  Notkanal  mit  einem 

fest  vorgegebenen  Notfrequenzbereich  vorge- 
sehen  ist,  auf  dem  Meldungen  übertragen  wer- 
den,  sofern  im  normalen  Betrieb  keine 
Übertragung  zustande  kam. 

9.  Verfahren  zur  Funkübertragung  nach  einem  der 
Ansprüche  2  bis  8, 
dadurch  gekennzeichnet, 

daß  die  Zentrale  (2)  beim  gleichzeitigen  Emp- 
fang  mehrerer,  nicht  zu  trennender  Anforde- 
rungssignale  von  unterschiedlichen,  sende- 
bereiten  peripheren  Elementen  (1)  kein  weite- 
res  Quittungssignal  aussendet, 
daß  jedes  einzelne  sendebereite  periphere 
Element  (1)  beim  Ausbleiben  des  weiteren 
Quittungssignals  in  einem  für  jedes  dieser  peri- 
pheren  Elemente  (1)  fest  vorgegebenen  Zeitin- 
tervall  innerhalb  des  Melderzeitschlitzes  (10) 
das  Anforderungssignal  erneut  aussendet, 
daß  die  Zentrale  (2)  nach  dem  Empfang  der 
zeitlich  aufgelösten  Anforderungssignale  das 
weitere  Quittungssignal  an  eines  der  mehreren 
sendebereiten  peripheren  Elemente  (1)  über- 
trägt,  welches  anschließend  seine  Meiderda- 
ten  an  Zentrale  (2)  übermittelt. 

1  0.  Verfahren  zur  Funkübertragung  nach  Anspruch  9, 
dadurch  gekennzeichnet, 

daß  im  Anforderungssignal  ein  Prioritätssignal 
enthalten  ist, 
daß  die  Zentrale  (2)  das  weitere  Quittungssi- 
gnal  an  das  sendebereite,  periphere  Element 
(1)  übermittelt,  in  dessen  Anforderungssignal 
das  Prioritätssignal  die  größte  Wichtigkeit 
angezeigt  hat. 

11.  Verfahren  zur  Funkübertragung  nach  einem  der 
Ansprüche  1  bis  10, 
dadurch  gekennzeichnet, 

daß  die  Zentrale  (2)  zur  Abfrage  der  Meiderda- 
ten  eines  bestimmten  peripheren  Elementes 
(1)  zusammen  mit  dem  Quittungssignal  ein 
zentralenseitiges  Anforderungssignal  an  das 
bestimmte  periphere  Element  (1)  übermittelt, 
daß  das  bestimmte  periphere  Element  (1)  nach 
Empfang  des  zentralenseitigen  Anforderungs- 
signals  auf  Empfang  geschaltet  bleibt, 
daß  die  Zentrale  (2)  eine  Anfrage  an  das 
bestimmte  periphere  Element  (1)  übermittelt, 
daß  das  bestimmte  periphere  Element  (1)  auf 
die  Anfrage  seine  entsprechenden  Meiderda- 
ten  an  die  Zentrale  (2)  übermittelt. 

1  2.  Verfahren  zur  Funkübertragung  nach  Anspruch  1  1  , 
dadurch  gekennzeichnet, 

25 
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daß  einzelne  periphere  Elemente  (1)  auch 
außerhalb  ihres  zugewiesenen  Melderzeit- 
schlitzes  (10)  ihren  Empfänger  eingeschaltet 
haben,  um  auf  an  diese  gerichtete  zentralen- 
seitige  Anforderungssignale  entsprechende 
Melderdaten  an  die  Zentrale  (2)  zu  übermitteln. 
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